
 

Maskenpflicht, der Umgang mit Infektionen an Schulen und deren Vorteile:  Stand 10.11.2020 

*Dies ist eine vereinfachte Darstellung der gleichnamigen Abschnitte aus dem Eltern-Informationsblatt des Magistrats der Stadt Offenbach a. M. 

Der Umgang mit Infektionen an Schulen 

• Die Maskenpflicht gilt weiterhin für Kinder und Lehrer.  

• Trifft ein infizierter Schüler auf andere Schüler und alle tragen eine Maske, sind diese nur Kontaktpersonen der Kategorie 2 (KP2).  

• KP2 müssen nicht in Quarantäne. → Das Gesundheitsamt wird in diesen Fällen keine Tests mehr veranlassen! 

• Die Kinder werden wegen geringer Ansteckungsgefahr nicht mehr vorsorglich getestet. Tests müssen jetzt vorrangig den Risikogruppen 
zur Verfügung stehen. 

• Schülerinnen und Schüler können folglich weiterhin am Unterricht teilnehmen. 

• Kinder sind i.d.R. nur wenig gefährdet und stecken sich untereinander kaum an. (Ansteckungen innerhalb Offenbacher Schulen waren 
bislang nur Einzelfälle.) 

Erst bei Auftreten typischer Corona-Symptome sollten Sie Ihr Kind telefonisch beim Haus-/ Kinderarzt melden und zuhause bleiben. 

Unverändert gilt aber weiter: Wer infiziert ist oder eine enge Kontaktperson (KP1) ist, weil vielleicht der Vater oder die Mutter positiv 
getestet wurde, muss weiterhin sofort für 14 Tage in Quarantäne und sollte sich – sofern noch nicht passiert – testen lassen. 

  

 

gesamtgesellschaftliche Vorteile Vorteile der Maskenpflicht an Schulen für Sie und Ihr Kind 

➔ Mit der Maskenpflicht schützen sich alle gegenseitig am besten. 

➔ Kontaktnachverfolgungen und die Unterbrechung der Infektionskette 
ist bei gefährdeten Menschen besonders wichtig und daher vorrangig.  

➔ Das Gesundheitsamt muss sich jetzt in den Kliniken darauf 
konzentrieren, die Infektionsketten bei den deutlich stärker 
gefährdeten Menschen zu ermitteln. 

➔ Engpässe bei den Testkapazitäten können vermieden werden.  
Vorrang hat der Schutz von Risikogruppen. 

➔ Die Maskenpflicht schützt Ihre Kinder am besten. 

➔ Die Kinder müssen nicht mehr unnötig/vorsorglich in 
Quarantäne. 

➔ Geschwisterkinder von Kontaktpersonen dürfen weiterhin 
zur Schule gehen. 

➔ Die Kinder können weiterhin am Unterricht teilnehmen und 
werden in ihrem Bildungsweg nicht beeinträchtigt.   

➔ Berufstätige Eltern können wie gehabt arbeiten. 

 


